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Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Cuxhaven 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 Absatz 1 Ziffer 5 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Niedersäch-
sisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 17.11.2011 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, 
Seite 422) hat der Rat der Stadt Cuxhaven am 03. Mai 2012 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 Zweck der Satzung 
 
Zweck dieser Satzung ist es, den freien Zugang zu den bei der Stadt vorhandenen 
Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzule-
gen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Von 
der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen in Angelegenheiten des ei-
genen Wirkungskreises. 
 
 

§ 2 Begriffsbestimmung 
 
(1)Informationen im Sinne dieser Satzung sind alle amtlichen Zwecken dienenden 
Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, 
die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu. 
 
(2)Dritte im Sinne dieser Satzung sind alle, über die personenbezogene Daten oder 
sonstige Informationen vorliegen. 
 
 

§ 3 Informationsfreiheit 
 
Jeder hat Anspruch auf Zugang zu den von dieser Satzung erfassten Informationen, 
soweit diese nicht gewerblich genutzt werden sollen. 
Für die Ausführung der Aufgaben nach dieser Satzung entfällt die Pflicht zur Amts-
verschwiegenheit. 
 
 

§ 4 Antragsstellung 
 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schrift-
lich, mündlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form gestellt werden. Er muss 
hinreichend bestimmt sein und insbesondere solche Angaben enthalten, die das Auf-
finden der gewünschten Informationen mit angemessenem Aufwand ermöglichen. 
Sofern dem Antragsteller oder der Antragstellerin Angaben zur Umschreibung der 
begehrten Informationen fehlen, hat die Stadt sie zu beraten. 
 
(2) Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrages 
bedarf es nicht. 
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(3) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle gestellt werden. Zuständige Stelle ist 
die Organisationseinheit der Stadt, bei der die begehrten Informationen vorhanden 
sind. Ist die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stelle, so hat 
sie die zuständige Stelle zu ermitteln und der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
zu benennen. 
 
 

§ 5 Ausgestaltung des Informationsanspruchs 
 
(1) Die Stadt hat grundsätzlich nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragstellers 
Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugäng-
lich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten. Sie darf aus wichtigem 
Grund von der Wahl abweichen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gege-
ben, wenn die gewählte Art der Informationsbeschaffung zu einem deutlich höherem 
Verwaltungsaufwand führen würde. 
 
(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stel-
len, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, weist 
die Stadt auf diese Tatsache hin und nennt dem Antragsteller bzw. der Antragstelle-
rin die für die Entscheidung über die Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. 
 
(3) Die Stadt stellt grundsätzlich ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche 
Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Noti-
zen ist gestattet. Kann die Stadt die Anforderungen nach Satz 1 nicht erfüllen, stellt 
sie Kopien zur Verfügung. Soweit der Erstellung von Kopien Urheberrechte Dritter 
entgegenstehen können, ist von der zuständigen Stelle die Einwilligung des/der Be-
rechtigten einzuholen. Verweigert der/die Berechtigte die Einwilligung, besteht kein 
Anspruch auf Aushändigung von Kopien. Wird eine Einwilligung nur gegen Entgelt 
erteilt, hat der Antragsteller bzw. die Antragstellerin dieses als Auslagen zu erstatten. 
 
(4) Eine Aushändigung von Originalunterlagen zur Einsichtnahme außerhalb der 
Räumlichkeiten der Stadt ist ausgeschlossen. Bestehende Regelungen für Aktenein-
sichtsgesuche anderer öffentlicher Stellen und von Rechtsanwälten im Rahmen lau-
fender Verfahren bleiben hiervon unberührt. 
 
(5) Die Stadt stellt auf Antrag Kopien von Informationsträgern, die die begehrten In-
formationen enthalten, auch durch Versendung gegen Auslagenerstattung zur Verfü-
gung. 
 
(6) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die Stadt 
auf Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers maschinenlesbare Informa-
tionsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdru-
cke zur Verfügung. 
 
(7) Die Stadt kann auf eine Veröffentlichung – insbesondere im Internet – verweisen, 
wenn sie dem Antragsteller oder der Antragstellerin die Fundstelle angibt. 
 
(8) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die 
Stadt die Antragstellerin/den Antragsteller rechtzeitig auf deren voraussichtliche Hö-
he hin. 
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§ 6 Erledigung des Antrages 
 

(1) Die Stadt macht die Informationen innerhalb von einem Monat zugänglich. 
 
(2) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die be-
gehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein 
zugänglichen Quellen beschaffen kann, die Voraussetzungen des § 4 (1) Satz 3 
auch auf wiederholte Aufforderung seitens der zuständigen Stelle nicht erfüllt werden 
oder der Antrag erkennbar rechtsmissbräuchlich gestellt wird, insbesondere weil in 
kürzerem Zeitraum wiederholt erfolgt oder querulatorischen, schikanösen oder belei-
digenden Inhalt hat. 
 
(3) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu 
Informationen hat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu erfolgen 
und ist zu begründen. 
 
(4) Soweit die Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigt oder die Be-
teiligung Dritter es erfordert, kann die Frist des Absatzes 1 um zwei Monate verlän-
gert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung 
und deren Gründe schriftlich zu informieren. 
 
 

§ 7 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs 
 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der Informationen Rück-
sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner entge-
genstehen. 
 
(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, 
 
1. wenn die Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind, 

bzw. eine Bekanntgabe gegen strafrechtliche Vorschriften verstoßen würde, 
 
2. wenn es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere 

nach den jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um perso-
nenbezogene Daten handelt; es sei denn, der/die Betroffene ist mit der Infor-
mationserteilung ausdrücklich einverstanden. Betroffene sein können auch 
wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt oder sonstige öffentliche Stellen, 

 
3. wenn es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, 
 
4. wenn es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen Proto- 

kolle, vertraulicher Beratungen u. ä. handelt, 
 
5. wenn die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfah- 

rensabläufe oder den behördlichen Entscheidungsbildungsprozess gefährden 
könnte oder 

 
6. wenn der Schutz geistigem Eigentums entgegensteht, 
 
7. wenn durch die Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäfts- 
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geheimnis offenbart wird und hierdurch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen 
kann oder durch die Preisgabe Strafgesetze verletzt würden. Es sei denn, der 
Betroffene ist mit der Informationserteilung ausdrücklich einverstanden. Betrof-
fen sein können auch wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt oder sonstige öf-
fentliche Stellen. 

 
(3) Soweit und so lange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zu-
gänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen In-
formationen. Soweit und so lange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht An-
spruch auf Auskunftserteilung über die nicht nach den Absätzen 1 oder 2 ausge-
schlossenen Informationen. 
 
 

§ 8 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten 
 
Rechtsvorschriften, die einen spezialgesetzlichen Zugang zu Informationen regeln 
oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt. 
 
 

§ 9 Kosten 
 
Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) entsprechend der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Cuxhaven (Verwaltungsgebühren-
satzung) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Die Gebühren sind so zu be-
messen, dass zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf Informa-
tionszugang andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. Soweit Informatio-
nen aufgrund Gesetz, Satzung oder Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind 
die dort geregelten Entgelte maßgebend. Über diese Tatsache ist die Antragstelle-
rin/der Antragsteller rechtzeitig zu Informieren. 
 
 

§ 10 Aktive Veröffentlichungen 
 
Das Prinzip der maximalen Öffentlichkeit soll Anwendung finden. Alle rechtlichen Er-
messungsspielräume werden ausgeschöpft, um eine frühestmögliche elektronische 
Veröffentlichung aller den Entscheidungsprozessen des Rates zugrunde liegenden 
Informationen zu ermöglichen. 
 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Cuxhaven in Kraft. 
 
              L.S.                                      Dr. Getsch 
                                                       Oberbürgermeister 
 

 
- Veröffentlicht am 16.05.2012 im Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven Nr. 20, S. 153 - 

 


